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Bebauungsplan Nr. 07- 91 1. Anderung und Ergénzung -
Zeichenerklarung -

Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB)

GE Gewerbegebiet

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB i.V.m. §§ 16 und 18 BauNVO)
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Festsetzungen

Bauweise, Baugrenzen (§ 9 (1) 2 BauGB i.V.m. §§ 22 und 23 BauNVO)

=

Verkehrsflachen (§ 9 (1) 11 BauGB)

Baugrenze

Verkehrsflache (6ffentlich)

Strallenbegrenzungslinie

Griinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen § 9 (1) Nr. 25 BauGB

Private Grinflache
Zweckbestimmung: Gewasserrandbegriinung

Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von
Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewassern
gem. § 9 (1) 25 b BauGB

Gestaltungsvorgaben (§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 85 BauO LSA 2013)

Erhaltung von Einzelbdumen § 9 (1) Nr. 25 b BauGB

FD Zulassige Dachform: Flachdach

Sonstige Festsetzungen (§ 9 (7) BauGB)
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Grenze des raumlichen Geltungsbereiches der Bebauungsplananderung und Erganzung

Umgrenzung von Flachen flr die Wasserwirtschaft, dem Hochwasserschutz und die
@ Regelung des Wasserabflusses gem. § 9 (1) Nr. 16 und (2) BauGB
Zweckbestimmung: Uberschwemmungsgebiet

Darstellungen
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30 Bemallung mit Angabe in Metern, z.B. 3,0 Meter
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Vorhandene Bebauung mit Hausnummer

Vorhandene Flurstlicksgrenze mit Grenzstein

Teil B
Textliche Festsetzungen (§ 9 BauGB i.V.m. BauNVO)

1. Art und MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Im Gewerbegebiet sind nur die Nutzungen gemaf § 8 (2) Nr. 1 und 2 BauNVO - Gewerbebetriebe aller
Art, Lagerhauser und offentliche Betriebe sowie Geschafts-, Blro- und Verwaltungsgebaude -
zulassig.

Unzulassig sind gemaf § 8 (2) BauNVO Nr. 3 und 4 Tankstellen und Anlagen fir sportliche Zwecke.

1.2 Gemal § 1 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass die gemal § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise
zulassigen Nutzungen:
Nr. 1 Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fir Betriebsinhaber und
Betriebsleiter,
Nr. 2 Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke und
Nr. 3 Vergnigungsstatten

im Plangebiet unzulassig sind.
1.3 Die maximale zulassige Gebaudehdhe (GH) betragt 7 m.

Unterer Hohen-Bezugspunkt

Oberkante der zur ErschlieBung erforderlichen nachstgelegenen Verkehrsflache (in der Stralenmitte),
gemessen mittig zu der stralenseitigen Grundstlicksgrenze, zu der der Haupteingang der baulichen
Hauptanlage bei Eckgrundstlicken orientiert ist.

Bei geneigter Verkehrsflache ist die im Mittel gemessene Hoéhe bezogen auf die jeweilige
stral3enseitige AuRenwandlange der einzelnen baulichen Hauptanlage mafigebend.

2. Flachen fiir Nebenanlagen, Stellplidtze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
Bauliche Nebenanlagen, Stellplatze und Garagen sind auf den nicht
Grundstucksflachen unzulassig.

Uberbaubaren

3. Wasserflichen und Fléchen fiir die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung
des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Grundstiickseinzaunung

Die Grundstlickseinzaunung hat aullerhalb der Gewasserrandstreifen zu erfolgen. Zwischen
Bdschungsoberkante der Jeetze und Einzdunung ist ein Mindestabstand von 10 m und zwischen
Bdschungsoberkante des Grabens (Flurstlick 117/11) und Einz&unung von 5 m einzuhalten.

4. Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmalinahmen

41 Zur Vermeidung der Verbotstatbestdnde ist eine Begrenzung der Inanspruchnahme von
Vegetationsbestanden auf Zeiten auRerhalb der Brutzeit (1. Marz bis 30. September) notwendig.
Raumungsmalnahmen samtlicher Vegetationsflachen sind dementsprechend nur zwischen dem 1.
Oktober und dem 28./29. Februar durchzufihren. Im Falle nicht vermeidbarer
Flachenbeanspruchungen auflerhalb dieses Zeitraumes ist durch eine umweltfachliche Baubegleitung
sicherzustellen, dass bei der Entfernung von Vegetationsbestanden oder des Oberbodens die Flachen
frei von einer Quartiernutzung durch Vdgel sind.

4.2 Die Aktivitaten der Baumalinahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Materiallagerung etc.) sind
auf vorhandene befestigte Flachen oder zukunftig Uberbaute Bereiche zu beschranken.

4.3 Kompensation: Fiur den Ausgleich der durch das Vorhaben zu erwartenden Eingriffe in Natur und
Landschaft ergibt sich ein Gesamtkompensationsflachenbedarf von 27.387 Biotoppunkten.
Zum Ausgleich des Eingriffs in den Naturhaushalt wird eine intensiv genutzte Ackerflache (Gemarkung
Dolle, Flur 3, Flurstiick 167) zu extensivem Grunland entwickelt.

5. Fléchen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Badumen, Stréduchern und
sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewassern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

5.1 Innerhalb der im Plan entsprechend umgrenzten und gekennzeichneten Flache sind die vorhandenen
Baume und Bepflanzungen zu erhalten. Bei Abgang von Baumen ist in der darauffolgenden
Pflanzperiode an gleicher Stelle ein gleichartiger Ersatz zu pflanzen.

5.2 Die nicht Gberbaubaren und nicht durch Anlagen gemaR § 19 Abs. 4 BauNVO nutzbaren Flachen sind
durch Rasenaussaat oder Gehdlzgruppen zu begriinen und als Pflegegriinflache zu gestalten.

Alle uibrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 07-91 "BriickenstraBe" gelten weiterhin.

Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen

Bodenfunde - Erhaltungspflicht gemag § 9 (3) DenkmSchG LSA

Wer bei Arbeiten oder bei anderen Malknahmen in der Erde oder im Wasser Sachen oder Spuren von
Sachen findet, bei denen Anlall zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (archaologische
und bauarchalogische Bodenfunde), hat diese zu erhalten und der zustdndigen unteren
Denkmalschutzbehérde anzuzeigen. Der Bodenfund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf von einer Woche
nach der Anzeige unverandert zu lassen und vor Gefahren fir die Erhaltung der Bodenfunde zu schitzen.
Das Denkmalfachamt und von ihm Beauftragte sind berechtigt, die Fundstelle nach archaologischen
Befunden zu untersuchen und Bodenfunde zu bergen.

Bodenschutz und Altlasten § 3 BodSchAG LSA

Werden bei den Erdbauarbeiten kontaminierte Bodenbereiche aufgeschlossen, sind diese der unteren
Bodenschutzbehérde zur Prifung und Bewertung anzuzeigen. Gemall § 3 BodSchAG LSA besteht eine
Mitteilungspflicht bei einem Aufschluss schadlicher Bodenveranderungen und Altlasten gegenlber der
unteren Bodenschutzbehérde. Grundstiickseigentimer sowie Inhaber der tatsadchlichen Gewalt Uber ein
Grundstick sind gemall § 4 Abs. 2 BBodSchG verpflichtet, MalRnahmen zur Abwehr der von ihrem
Grundstlick ausgehenden Gefahren fir Boden und Gewasser zu ergreifen. Diese Mallnahmen kdénnen zur
Sanierung von Bodenkontaminationen fiihren.

Kampfmittel

Das Plangebiet ist durch das Ordnungsamt, Sachgebiet Brand-Katastrophenschutz und Rettungswesen des
Altmarkkreises Salzwedel gepriift worden. Die Flache innerhalb des Geltungsbereiches ist als bombadiertes
Areal und als Kampfmittelverdachtsflache gekennzeichnet. Es besteht der Verdacht auf blindgegangene
Abwurfmontion.

Genehmigungspflichten gemaR § 14 (2), (9) DenkmSchG LSA

Erd- und Bauarbeiten, bei denen begriindete Anhaltspunkte bestehen, dass Kulturdenkmale entdeckt
werden, bedlrfen der Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehdérde und sind rechtzeitig anzuzeigen.
Wenn die untere Denkmalschutzbehérde nicht innerhalb von zwei Wochen widerspricht, gilt die
Genehmigung als erteilt. VerstoRen die Mallnahmen gegen dieses Gesetz, ist die Genehmigung zu
versagen. In Grabungsschutzgebieten bedirfen alle Arbeiten, die Kulturdenkmale zutage fordern oder
gefahrden kénnen, einer Genehmigung der zusténdigen unteren Denkmalschutzbehérde. Eine gegebene
land- und forstwirtschaftliche Nutzung bleibt im bisherigen Umfang ohne weitere Genehmigung zulassig,
sofern sie nicht zur Gefahrdung der Denkmalsubstanz beitragt.

Die untere Denkmalschutzbehdrde kann verlangen, dass der Eigentimer oder der Veranlasser von
Veranderungen und Malnahmen an Kulturdenkmalen diese dokumentiert. Art und Umfang der
Dokumentation sind im Rahmen von Auflagen festzulegen. Die Veranlasser von Veranderungen und von
MaRnahmen an Denkmalen kénnen im Rahmen des Zumutbaren zur Ubernahme der Dokumentationskosten
verpflichtet werden.

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634),
zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 221);

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. |
S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176);

Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt gedndert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802);

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 08. Dezember 2022;

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (kVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 17. Juni 2014 (GVBI. LSA S. 288), zuletzt geadndert durch Gesetz vom 07. Juni 2022 (GVBI. LSA S.
130).

Kompensationsmallhahme

Uber den
"Brickenstrale" - 1.

Satzung der Hansestadt Salzwedel
Bebauungsplan Nr. 07-91

Anderung.

Fir den Entwurf des Bebauungsplanes

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 07-91 - 1.
Anderung "Briickenstrafte" beschlossen

Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit und der
Behorden

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss der 1. Anderung
und Erganzung des Bebauungsplanes

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und § 10 des
Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBI. |
S. 3634) in der Fassung der letzten Anderung und
des § 8 des Kommunalverfassungsgesetzes des
Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) wird nach
Beschlussfassung durch den  Stadtrat vom

die Satzung Uber den Bebauungsplan
Nr. 07-91 "BriickenstraRe" - 1. Anderung, bestehend
aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen
Festsetzungen (Teil B) erlassen.

Blro Hempel + Tacke GmbH
Am Stadtholz 24-26
33609 Bielefeld

Bielefeld, den

Dipl.- Ing. D. Tacke (MRICS)

vom Stadtrat der Hansestadt Salzwedel gemaR § 2 (1)
BauGB am 17.03.2021

Salzwedel, den

Meining
Blrgermeister

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit und der | Der
Behodrden gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB hat mit
Anschreiben vom 04.05.2023 im Zeitraum vom
16.05.2023 bis 07.06.2023 stattgefunden. Die
Bekanntmachung der Veréffentlichung wurde an der
Bekanntmachungstafel im Zeitraum vom 09.05.2023
bis 22.06.2023 ausgehangen.

Entwurf der 1. Anderung des
Bebauungsplanesplanes einschliellich seiner
Begrindung (inkl. Umweltbericht) wurde vom
Hauptausschuss der Hansestadt Salzwedel in seiner
offentlichen Sitzung am gebilligt und
seine Offentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB
beschlossen

Salzwedel, den Salzwedel, den

Meining
Blrgermeister

Meining
Blrgermeister

Rein rechnerisch ergibt sich durch die Realisierung der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 07-91
"Briickenstrafle" ein Defizit von 27.387 Biotopwertpunkten. Aufgrund der geringen Grolke des Plangebiets
werden alle Kompensationsmafnahmen auf einer Flache auflerhalb des Plangebiets vorgenommen.

Der ermittelte Kompensationsbedarf wird auf einer anerkannten Okokontofldche (Flurstiick 167 in Flur 3 der
Gemarkung Dolle) des Landkreises Bérde nachgewiesen (siehe folgende Abbildung). Es handelt sich um eine
intensiv genutzte Ackerflache, die zu extensivem Griinland entwickelt werden soll. Dartber hinaus wird eine
Douglasien-Baureihe durch eine 6kologisch hochwertigere Strauch-Baumhecke ersetzt.

Legende
Flache Okokonto

Flache Eingriff

Flurstiicksubersicht

Ubersicht

Offentliche Auslegung des Entwurfs der 1. Anderung
und Erganzung des Bebauungsplans und Beteiligung
der Behorden

Die Behoérden und sonstigen Trager Offentlicher
Belange sowie die Offentlichkeit wurden gem. § 3 (2)
BauGB und § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom
zur Stellungnahme bis zum
aufgefordert. Die Bekanntmachung der
Verdffentlichung wurde an der Bekanntmachungstafel
im Zeitraum vom bis

ausgehangen.

Salzwedel, den

Meining
Blrgermeister

Als Satzung beschlossen

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt

Inkrafttreten Planerhaltung § 215 BauGB

vom Stadtrat der Hansestadt Salzwedel gemaf § 10
BauGB am

Die Stellungnahmen wurden gepruft.

Salzwedel, den

Meining
Blrgermeister

Salzwedel, den

Meining
Blrgermeister

Eine nach § 214 BauGB beachtliche Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften sowie beachtliche
Mangel des Abwagungsvorganges sind innerhalb
eines Jahres nicht geltend gemacht worden.

Der Beschluss der 1. Anderung des Bebauungsplans
sowie der Ort, wo die Bebauungsplananderung zu
jedermanns Einsicht bereit gehalten wird, sind am ...
gemal Hauptsatzung bekannt gemacht worden.

Damit ist der Bebauungsplan rechtsverbindlich.

Salzwedel, den Salzwedel, den

Meining
Birgerneister

Meining
Birgermeister

Kompensationsflache
Gemarkung Dolle

Flur 3

Flurstiick 167

Bauleitplanung der
Hansestadt Salzwedel

Bebauungsplan Nr. 07-91 -
"BriickenstralRe" - 1. Anderung und Erganzung

AN = = >~ Ul _Markiplatz ey
T - schillerstrabe
(6 Salzwedel. i e 1
'4 "' =)
_ o i Altstadt 2 |/ 1E | 5 % 5
ark ;.ma RaB™ / qé» & + %
Friedens 3_’ lest, | 47 g P & % %
‘ Salzg, | "Pe 8 & % e
> i 25¢tr ; Verstr A ] & < ol
— o F 1"'l. enne f ] /Ib 2 %& \:ﬂ q
6n » ! G’L o P =
6 . 3\ > G,.A ) o
L 3 = o 2
5\ (oA e 0y %
2, & & sl
(4 @ & ) Am
) & 3
3 & A
Y &% %
$ ) £
& by
& LF Perver
o' Py’ ‘%9 &
A\ i %, T
o A . Q
o \ K ! O]
S % e
Reimmannstrale 2 % ) % %
@ % S D
L 2 « @
4 o ® o (1)
™ 54 -~ -
a Q o P
Kleingartnerverein
sSonnene f'k @Q
e.V 5 @ 6:9,.
3 e "k
Ubersichtsplan < \ K “er Shs)
Gemarkung: | Flur: |
Salzwedel 73
MaRstab: | Planstand: |
1:500 Entwurf
§ 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 BauGB
Planunterlage: Planverfasser:
Land Sachsen-Anhalt/Altmarkkreis Salzwedel Hempel + Tacke GmbH
(2022) Am Stadtholz 24-26
33609 Bielefeld



AutoCAD SHX Text
%%u108

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
136

AutoCAD SHX Text
%%u11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
%%u9

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
%%u11

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
%%u9

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
%%u11

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
%%u73

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
%%u118

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
%%u48

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
%%u117

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
%%u48

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
%%u99

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
%%u11

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
%%u116

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
23 A

AutoCAD SHX Text
Nachtweidenweg

AutoCAD SHX Text
Jeetze

AutoCAD SHX Text
Brückenstraße

AutoCAD SHX Text
70


	Pläne und Ansichten
	Bebauungsplan


